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RS OGH 1989/6/6 15Os120/88
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.06.1989

Norm

GmbHG §10 Abs3

Rechtssatz

Auf Beschränkungen der Verfügungsberechtigung der Geschäftsführer im Innenverhältnis, vor allem durch Weisungen

der Gesellschafter, kommt es bei der - nur ihre Verfügungsmacht, insbesondere gegenüber dem Verwahrer,

betreffenden - Erklärung nach § 10 Abs 3 (erster Satz) GmbHG nicht an.

Entscheidungstexte

15 Os 120/88
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